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Vorabklärungen für Innovative Projekte: Ausrichtung Projekte zur regionalen Entwicklung
Projektskizze 
und Gesuch um finanzielle Unterstützung einer Vorabklärung für ein innovatives Projekt

Titel der Projektskizze
     
Zusammenfassung (max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
     

Schlagwörter (bitte max. drei ankreuzen)
	☐
	Boden
	☐
	Stickstoff
	☐
	Insekten
	☐
	Qualität
	☐
	Produktion

	☐
	Wasser
	☐
	Antibiotika
	☐
	Humus
	☐
	Nachhaltige Produktion
	☐
	Verarbeitung

	☐
	Luft
	☐
	Phosphor
	☐
	Bewässerung
	☐
	Soziale Nachhaltigkeit
	☐
	Vermarktung

	☐
	Biodiversität
	☐
	PSM
	☐
	Precision-Farming
	☐
	Information
	☐
	Diversifizierung

	☐
	Energie
	☐
	Tiergesundheit
	☐
	Agroforst
	☐
	Rückverfolgbarkeit
	☐
	Anderes/Weiteres

	☐
	THG
	☐
	Geruch
	☐
	Klimawandel
	☐
	Foodwaste
	
	

	☐
	Ammoniak
	☐
	Tierwohl
	
	
	☐
	Neues Produkt
	
	


Name der Organisation, der Trägerschaft oder der Interessengruppe: 
     

	Kontaktperson der Organisation, Trägerschaft oder Interessengruppe (Initianten / Gesuchsteller)
	Kontaktperson der mit der Vorabklärung oder Bearbeitung des Gesuchs beauftragten Institution 
(sofern bekannt)

	Name:
	
	Name:
	

	Adresse: 
	
	Adresse: 
	

	PLZ, Ort, Kanton:
	
	PLZ, Ort:
	

	Telefon:
	
	Telefon:
	

	Fax:  	
	
	Fax:  	
	

	E-Mail:
	
	E-Mail:
	

	. 


	
	
	*) Bitte ankreuzen: Kontaktperson 
über welche die Korrespondenz geführt werden soll
	
	

	


*) Diese Person wird von der Koordinationsstelle des BLW per E-Mail über die weiteren Schritte im Prozess orientiert.   

Ziele der Projektinitiative: 
     
	


Mögliche Massnahmen/Teilprojekte, die während der Umsetzung des PRE realisiert werden sollen: 
     
	


Welcher PRE Typ wird angestrebt:
 Typ 1 Umfassendes PRE nach Art. 47 Abs. 1 Buchstabe a SVV[footnoteRef:1]:       [1:  Die erwähnten Verordnungsartikel beziehen sich auf die Strukturverbesserungsverordnung (SVV) gültig ab dem 1.1.2023] 

oder
Typ 2 Wertschöpfungskette PRE nach Art. 47 Abs. 1 Buchstabe b SVV:      
	


Wie werden die PRE Voraussetzungen nach Art. 48 Abs. 1 SVV erfüllt
a. Das Projekt trägt zur Schaffung von Wertschöpfung in der Landwirtschaft und zur Stärkung der regionalen Zusammenarbeit bei:      
b. Das Projekt besteht aus mindestens drei Massnahmen mit je eigener Rechnungsführung und Trägerschaft sowie mit mindestens zwei unterschiedlichen Ausrichtungen:      
c. Die Teilprojekte sind inhaltlich auf ein Gesamtkonzept abgestimmt und mit der Regionalentwicklung, den Pärken von nationaler Bedeutung sowie der Raumplanung koordiniert:      
d. Die Mitglieder der Projektträgerschaft sind mehrheitlich direktzahlungsberechtigte Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen; diese besitzen die Stimmenmehrheit:           

	


Einzugsgebiet, das von der Projektidee betroffen ist (evt. Kartenausschnitt beilegen):
     
	


Bezug der Projektidee zur Landwirtschaft:
     
	


Quantitative Angaben (soweit vorhanden) zur Wertschöpfung für die Landwirtschaft und die Regionen oder auch qualitativ in Bezug auf ökologische Auswirkungen:
     
	



Ideen zur künftigen Projektträgerschaft (Organisationsform, Beteiligte) und Möglichkeiten zur Verknüpfung der Projektidee mit allfälligen anderen Bedürfnissen in der Region: 
     

	


Geschätzter finanzieller Bedarf für die Gesuchserarbeitung (Vorabklärungen), erwünschter Beitrag des BLW für diese Phase (max. Fr.  20'000.-- bzw. 50 % der Kosten) und Nachweis der eingebrachten Eigenmittel bzw. leistung der Trägerschaft (mind. 50% der Kosten):
     
	


Weitere Institutionen, die mit der Projektidee bereits konfrontiert worden sind:
     
	



Quellen zur Finanzierung der Planung/Umsetzung der Projektidee (Geberorganisationen, öffentliche Institutionen):
     
	


Eigene, fachliche Kompetenzen der Autoren oder Beteiligten an der Projektskizze (Namen, Kompetenzen):
     
	


Vorschlag und Kompetenzen möglicher Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer für die fachliche Begleitung:
     
	


Beilagen:
·      

	


Hinweise:
· Vor Einreichung ist die zuständige Fachstelle des Kantons (Landwirtschaftsamt, Amt für Strukturverbesserung usw.) über den Inhalt der Projektskizze zu informieren.
· Nach erfolgter Zusicherung zur finanziellen Unterstützung der Vorabklärung ist eine bedarfsgerechte Koordination mit dieser Fachstelle verlangt. Dies gilt ganz besonders für Projektinitiativen, die auf ein mögliches Projekt zur regionalen Entwicklung (Bereich Strukturverbesserungen) ausgerichtet sind (Finanzplanung / Kofinanzierung).
· Die unterzeichnende Kontaktperson kann nicht identisch sein mit jener Person, die mit der Vorabklärung oder Bearbeitung des Gesuchs beauftragt wird. 
· Die Beschaffung oder Weitergabe von Informationen durch das BLW erfolgt nur im Einverständnis mit einer der angegebenen Kontaktpersonen. 

Unterzeichnete Person bestätigt, die zuständige Fachstelle des Kantons über den Inhalt der Projektskizze informiert zu haben. 
Ort und Datum:	Unterschrift der Kontaktperson der Organisation, 
Trägerschaft oder Interessengruppe 

................................................................	...........................................................................

Adresse zur Einreichung der Projektskizze:
Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Sekretariat Koordinationsplattform Innovative Projekte (KIP), 
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern, kip@blw.admin.ch 
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